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PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH    

- Nutzungsvereinbarung -  

 

 

 

 

Nutzungsvereinbarung  

 

Sie erklären sich einverstanden mit den untenstehenden Nutzungsbedingungen und die 

Kenntnisnahme des Merkblattes zum Schutz von Wasser-, Gas- und Strom- 

Leitungen/Kabeln. Sie erhalten baldmöglichst Ihre Zugangsberechtigung für unsere Online-

Planauskunft. 

Nutzungsbedingungen für Nutzer der Online-Planauskunft: 

 Sie verpflichten sich, dass durch die PVU Prignitzer Energie- und 

Wasserversorgungsunternehmen GmbH (ff. PVU) im Internet zur Verfügung 

gestellte Planwerk nur unter Berücksichtigung der Anwendungshinweise und 

der Nutzungsvereinbarung zu verwenden.  

 

Eine Nutzung des Internets als Auskunftsmedium erfordert auf Seiten des Nutzers 

Erfahrungen im Umgang mit dem Internet. Nur mit dieser Voraussetzung ist der 

jeweilige Nutzer in der Lage, z. B. mit aufkommenden Problemstellungen in geeigneter 

Weise umzugehen, um das beabsichtigte Auskunftsergebnis zu erzielen. Sie 

verpflichten sich, nur auf solche Mitarbeiter die Nutzung der Online-Planauskunft zu 

übertragen, die über diese Erfahrung verfügen. 

 

 Die Nutzung der von der PVU bereitgestellten Informationen im Internet erfolgt 

ausschließlich zu Ihrer eigenen Verwendung für Bau- oder Planungsmaßnahmen. 

Sofern zu Planungsausführungen die Internet-Auskunft genutzt wird, ist darauf zu 

achten, dass für die Bauausführung zeitnah eine gesonderte aktuelle Planauskunft 

eingeholt wird. 

 

 Eine anderweitige Verwendung durch Sie, z. B. die alleinige Auswertung/Nutzung der 

Hintergrundsituation (Topografie- und Katasterdarstellung), ist nicht zulässig. 

 

 Sie haben darauf zu achten, dass die Online-Planauskunft vollständig ist. Sie besteht 

aus: 

 

1. Ihren Antrag 

2. Leitungsauskunft 

3. Freizeichnungshinweis_Planauskunft 

4. Lageplänen 

5. BaumSchV-PR 

 der Aktualität der hinterlegten Zeichenvorschrift und des Merkblattes haben Sie sich 

regelmäßig im Internetprotal zu informieren. 
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 Sie haben zu prüfen, dass Ihr Planausdruck mit der Bildschirmdarstellung identisch ist 

und dass die Maßzahlen entsprechend lesbar sind, da je nach Druckqualität, 

Abweichungen vom Original auftreten können. Für evtl. dadurch entstehende Schäden 

kann die PVU nicht haftbar gemacht werden. Derzeit werden die Druckausgaben in der 

Online-Planauskunft mit 300 dpi erzeugt. Sie verpflichten sich, einen Farbdrucker 

einzusetzen, dessen Ausgabe ebenfalls mit mindestens 300 dpi erfolgt. 

 

 Sie sind als Nutzer der Online-Planauskunft für den Zustand der von Ihnen 

eingesetzten Hard- und Software im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Ausgabe der 

Geodaten selbst verantwortlich. Der Nutzer übernimmt die Haftung für Schäden und 

Folgeschäden, die aufgrund mangelhafter Hard- und/oder Softwareausstattung 

entstehen.  

 

 Sie verpflichten sich, keinen Screenshot (Bildschirmfoto) aus der Online-Planauskunft 

zu erstellen. 

 

 Sie sichern der PVU die vertrauliche Behandlung der zur Verfügung gestellten Daten 

zu.  

 

 Eine Weitergabe der Unterlagen darf nur an berechtigte Dritte, z. B. Subunternehmer, 

erfolgen. Sie haben hierbei den Dritten zur vertraulichen Behandlung der zur Verfügung 

gestellten Daten zu verpflichten und dies auf Verlangen der PVU nachzuweisen. Das 

Risiko einer Manipulation der von uns bereitgestellten Daten durch Dritte trägt der 

Nutzer der Online-Planauskunft. 

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass sowohl personenbezogene Daten als auch 

die durch Sie im Rahmen des Anforderungsprozesses erzeugten Daten von uns 

gespeichert und ausgewertet werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 

die gültige Fassung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – siehe Startseite der 

PVU Online-Planauskunft. 

 

 Sie informieren Ihre auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter immer über die aktuelle 

Leitungsschutzanweisung zur Bauausführung und den Hinweisen zur 

Planwerksnutzung. Diese Informationen sind auf der Baustelle vorzuhalten. 

 

 Ergänzung für Planungsträger: 

 

Sie verpflichten sich, uns als Träger öffentlicher Belange, wie bislang, an Planungen 

zu beteiligen, sofern Planungen jeglicher Art im Gebiet solcher Kommunen erfolgen, in 

denen Leitungen unseres Unternehmens vorhanden sind. 


